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Nachweis des Besuches der fachpraktischen Ausbildung 2011/2012
Ausfertigung für die Unterlagen an der Praxisstelle für den/die

Schüler/in: _______________________________________________  Klasse: _____________
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Die Ausbilder der Praxisstellen können, falls keine eigenen Anwesenheitsnachweise geführt werden, hier die Kalenderzahlen mit A bei Anwesenheit, mit E bei Erkrankung, mit B bei Beurlaubung und U für unentschuldigtes Fernbleiben überschreiben.

In folgenden Fällen bitten wir Sie, die Schule zu benachrichtigen:
(Telefonnummern sind auf der Rückseite angegeben.)

I.
Der Schüler kommt zu spät, wobei offensichtliches Eigenverschulden vorliegt.

II.
Der Schüler entfernt sich ohne Beurlaubung oder Auftrag zeitweise von der Praxisstelle.

III:
Es treten Differenzen zwischen Ihren Anwesenheitsaufzeichnungen und denen des Schülers in seinem 
Nachweisblatt auf.
IV.
Im Falle einer Erkrankung des Schülers: Bei ausbleibender telefonischer und schriftlicher Entschuldigung 

zu Beginn der Arbeitszeit an der Praxisstelle.

Die Einordnung eines Versäumnisses in der Gewichtung als Problemfall hängt natürlich vom Gesamtverhalten des Schülers ab, wobei z.B. das wiederholte Auftreten eines Verstosses besonders schwerwiegend ist.

Eine Benachrichtigung zuviel schadet auf keinen Fall.

Während der Teilnahme an der fachpraktischen Ausbildung besteht für die Schüler eine gesetzliche Haftpflichtversicherung über die Versicherungskammer Bayern.

Schulbeauftragter für fachpraktische Ausbildung:

OStR   W. Burkhardt

    


 Praxis-Telefon 09181/ 261 437





                                       (nicht immer besetzt !)

Telefon 09181/ 261 405 (Sekretariat)
Telefax 09181/ 261 407


E-Mail
  sbfpa@fosbos.net



________________________________________________________________

Betreuungslehrer für Ausbildungsrichtung Wirtschaft:

OStR 
 W. Burkhardt
StD
 N. Hofbauer

StRin
 S. Nerreter
StR
 G. Seger

OStR
 M. Swoboda
OStR
 M. Thoma
________________________________________________________________

Betreuungslehrer für Ausbildungsrichtung Sozialwesen:

OStRin  M. Weigl
StRin
  Ch. Koch
________________________________________________________________

Fachbetreuer der Schulwerkstätten: 
Telefon 09181/9508
Metall:    
WAB  D. von Hof

Elektro:  
WAB  A. Schlupf
Informatik: 
WAB  M. Wachter
________________________________________________________________

Aufgaben der Schüler bei Praxisversäumnissen:

I.    Erkrankung

a)    Telefonische Entschuldigung bei der Praxisstelle und bei der Schule (vor Arbeits- bzw. Schulbeginn).

b)    Umgehende Zusendung/Übergabe der schriftlichen Entschuldigung

        an die Praxisstelle.

c)    Umgehende Zusendung/Übergabe der schriftlichen Entschuldigung

        an das Sekretariat der Schule.

II.   Beurlaubung

Der Antrag auf Beurlaubung muß rechtzeitig beim Schulbeauftragten / Schulleiter zur Genehmigung mit der Angabe des Grundes vorliegen. Nach der Genehmigung wird er dem Verantwortlichen der Praxisstelle durch den Schüler zur Kenntnisnahme vorgelegt und schließlich wieder dem Schulbeauftragten übergeben. Kurzfristig nötige stundenweise Beurlaubungen im Praktikum können auch vom Ausbilder genehmigt werden und sind im Praktikumsbericht zu vermerken.

______________________________________________________________

Unentschuldigtes Fernbleiben
Schulbeauftragter/Schulleitung ergreifen die angemessenen Ordnungsmaßnahmen nach der Schulordnung für Fachoberschulen.

________________________________________________________________

Berichtsheftkontrolltermine für den Wochenbericht:
Vorlage am Montag in der Schulwoche nach der Praxiswoche beim Betreuungslehrer oder Schulbeauftragten. 

In der darauffolgenden Praxiswoche Vorlage beim Ausbilder der Praxisstelle.

Die Ausbilder werden gebeten, dass sie den Praktikanten neben der Wochenberichtsunterschriften die monatliche Anwesenheitsbestätigung auf dem Deckblatt des Berichtshefts unterschreiben. 
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